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1. Allgemeines 

1.1. Auftraggeber 

Frau Rat Dr. Sabine Feldbacher, Richterin des Bezirksgericht Favoriten, Angeligasse 35, 1100 
Wien mit Beschluss vom 09. Jänner 2025 eingelangt am 13. Jänner 2025. 

EXEKUTIONSSACHE: 

 
Betreibende Partei vertreten durch 
UniCredit Bank Austria AG, FN 150714p 
Rothschildplatz 1 
1020 Wien  

Dr. Reinhard ZIMMERMANN Rechtsanwalt 
Peitlgasse 6/1. DG/29 
1210 Wien 

 
1. Verpflichtete Partei 
DSG-GmbH 
Tauernstraße 9/Top4 
5630 Bad Hofgastein 
 

 

2. Verpflichtete Partei  
Viacheslav Brednev 
Tauernstraße 9/Top 4 
5630 Bad Hofgastein 

 

 

wegen:  EUR 70.000,00 samt Anhang (Zwangsverst. Liegen. u. Fahrnis- u. Forderungsex.) 

1.2. Aktenzahl 

13 E 118/24y 

1.3. Auftrag/ Zweck 

SV möge Befund und Gutachten über den Verkehrswert von 60/11291 und 2/11291 Anteilen, B-
LNr. 100 und 101 verbunden mit Wohnungseigentum an Wohnung 1501 und Motorradstellplatz 1 
der EZ 3677, GB 01101 Favoriten in 1100 Wien, Arsenalstraße 16 ident Alfred-Adler-Straße 2 zum 
Stichtag erstellen. 
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1.4. Bewertungsstichtag: 11. April 2025 (Tag der Befundaufnahme) 

1.5. Grundlagen und Unterlagen 

Dem Sachverständigen stehen seine erhobenen sowie die vom Auftraggeber übergebenen 
Grundlagen und Unterlagen und die allgemeinen Grundlagen aus der Literatur und Wissenschaft 
zur Verfügung. 

1.5.1. Vom Sachverständigen erhobene Grundlagen und Unterlagen 

• Befundaufnahme an Ort und Stelle, erfolglos am 12. Februar 2025 und erfolgreich am 11. 
April 2025, 08:00 Uhr unter Anwesenheit von: 
§ siehe Anwesenheitsprotokoll bei den Anlagen 
§ sowie Frau Ida Nebosis (Büro SV) 
§ dem gefertigten Sachverständigen 

• Grundbuchsauszug, online 
• Einsichtnahme in den Bauakt bei der zuständigen Gemeinde 
• Ortsplan, online 
• Flächenwidmungs- u. Bebauungsplan 
• Altlastenportal, online 
• Anfertigen einer Fotodokumentation 
• Kanzleiinterne Kaufpreis- und Vergleichswertsammlungen 
1.5.2. Von der Hausverwaltung übermittelte Unterlagen 

• Vorschreibung 
• Nutzwertgutachten 
• Protokoll WE-Versammlung 
• Abrechnung Reparaturrücklage 
• Wohnungseigentumsvertrag 
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1.5.3. Literatur 

• Kothbauer/Reithofer, Liegenschaftsbewertungsgesetz, 2013  
• Stabentheiner, LiegenschaftsbewertungsG2, 2005 
• ÖNORM B 1802 
• Bienert/Funk, Immobilienbewertung Österreich, 4. Auflage, 2022 
• Kranewitter, Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage, 2017 
• SV-Landesverband Steiermark und Kärnten, Nutzungsdauerkatalog baulicher Anlagen 

und Anlagenteile, 2020 
• Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage, 2023 
• Rössler/Langer, Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten, 8. Auflage, 2004 
• Ross/Brachmann/Holzer/Renner, Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des 

Verkehrswertes von Grundstücken, 29. Auflage, 2005 
• Bienert/Wagner, Bewertung von Spezialimmobilien, Risken, Benchmarks und Methoden, 

2. Auflage, 2018 
• Heidinger/Hubalek/Wagner, Immobilienbewertung nach angelsächsischen Grundsätzen, 

1. Auflage, 2000 
 
1.6. Allgemeine Vorbemerkungen 

• Das Gutachten wurde ausschließlich nach den Bestimmungen des 
Liegenschaftsbewertungsgesetzes 1992, BGBl. 1992/150 erstellt.  

• Es wird der Verkehrswert gem. § 2 Abs 2 LBG ermittelt.  
• Die Verkehrswertermittlung erfolgt geldlastenfrei. 
• Währungsbeträge sind in Euro angegeben, Flächenmaße in Quadratmeter.  
• Der Bau- und Erhaltungszustand des Gebäudes wurde ausschließlich durch äußeren 

Augenschein anlässlich der Befundaufnahme festgestellt und klassifiziert. Detaillierte 
Untersuchungen des Bauzustandes wurden nicht durchgeführt. Zerstörende Untersuchungen 
wurden nicht ausgeführt, weshalb Angaben über nicht sichtbare Bauteile und Baustoffe aus 
Auskünften, die dem Sachverständigen gegeben wurden, auf vorgelegten Unterlagen oder 
Vermutungen beruhen.   

• Die Bewertung allfälliger Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Herstellungskosten wird 
vom Sachverständigen entsprechend seiner Erfahrungen angesetzt und es wird dabei von 
einer der Lage und der jeweiligen Nutzung des Objektes, marktkonformen Ausführung 
ausgegangen.   

• Der Wertermittlung werden die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, 
ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem bei der 
örtlichen Besichtigung, erkennbar waren oder sonst bekannt geworden sind.  

• Sofern ein Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes iS der Richtlinie 
2002/91/EG des Europäischen Parlamentes nicht vorgelegt wird, wird im Zuge der Bewertung 
daher bei der Wertermittlung von Durchschnitts- und Erfahrungswerten ausgegangen. 
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2. Befund 

2.1. Grundbuchstand (eingeschränkt, aktuell) 
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Die Bewertung erfolgt geldlastenfrei, außerbücherliche Rechte oder Verpflichtungen zum Stichtag 
wurden nicht bekannt gegeben. Die Dienstbarkeit und Reallasten sind aufgrund der gewählten 
Bewertungsmethode beim ermittelten Wert berücksichtigt.  
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2.2. Lage 

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet sich 
im 10. Wiener Gemeindebezirk „Favoriten“ per Adresse 
1100 Wien, Arsenalstraße 16 ident Alfred-Adler-Straße 2. 
Die bewertungsgegenständliche Adresse wird wie folgt 
markiert: Arsenalstraße - Alfred-Adler-Straße - 
Canettistraße – Karl-Popper-Straße  

Quelle: www.wien.gv.at 

Die Arsenalstraße verläuft in der Verlängerung der Prinz-Eugen-Straße von Norden bis zum 
Gräßelplatz im Südosten. Sie ist in beide Richtungen befahrbar und wurde 1878 nach dem dort 
befindlichen Arsenal benannt.  

Die Alfred-Adler-Straße verläuft in der Verlängerung der Ghegastraße im Nordosten bis zur 
Landgutgasse/Sonnwendgasse im Südwesten. Sie ist in beide Richtungen befahrbar und wurde 
2009 nach Alfred Adler benannt. 

Im DEHIO Die Kunstdenkmäler Österreichs wird keine der Straßen erwähnt.  

Der 10. Wiener Gemeindebezirk „Favoriten“ erstreckt sich über eine Fläche von 31,82 km². Er liegt 
im Südosten der Stadt und grenzt südlich an den politischen Bezirk Mödling in Niederösterreich. 
Umringt ist der 10. Bezirk von folgenden Wiener Gemeindebezirken: im Westen „Liesing“ (23.) und 
„Meidling“ (12.), im Norden „Margareten“ (5.), „Wieden“ (4.) und „Landstraße“ (3.) und im Osten 
„Simmering“ (11.). Favoriten hat etwa 220.400 Einwohner und setzt sich aus den Ortsteilen 
Favoriten, Oberlaa, Rothneusiedl, Unterlaa und Inzersdorf-Stadt zusammen. Der Kurpark Oberlaa 
– am Südosthang des Laaer Bergs - und die Therme Oberlaa liegen am südlichen Bezirks- bzw. 
Stadtrand. 

Im nördlichsten Teil des historischen Favoriten entstand in den Jahren um 2014 der neue 
Hauptbahnhof Wiens. Nach der 2009 erfolgten Absiedelung des daran anschließenden alten 
Frachtenbahnhofs, entstand auf dem ehemaligen Bahngelände um den neuen Bahnhof zwei neue 
Bezirksteile, das Quartier Belvedere und das Sonnwendviertel. 
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2.2.1. Öffentliche Verkehrsanbindung 

In fußläufiger Entfernung zum bewertungsgegenständlichen Objekt befinden sich die Haltestellen 
der Straßenbahnlinie D sowie der Autobuslinie 69A. Ebenfalls fußläufig erreichbar ist der Wiener 
Hauptbahnhof mit einer U-Bahnstation der Linie U1.  

Die Streckenführung der Straßenbahnlinie D verläuft vom 10., Alfred-Adler-Straße über den 
Hauptbahnhof, den Schwarzenbergplatz, die Ringstraße/Oper bis zur Börse und ab dort über die 
Porzellangasse, die Heiligenstädter Straße bis Nußdorf. Die Endstelle befindet sich im 19., 
Beethovengang. Die Autobuslinie 69 A fährt von Wien 10., Hauptbahnhof über die Arsenalstraße 
und Geiselbergstraße (Schnellbahn 7) weiters Am Kanal – Florian Hedorfer Straße – Unter der 
Kirche nach Wien 11, Simmering (U3).  

Abb. 1: Öffentliche Verkehrsanbindungen am Standort 

 
Quelle: www.wien.gv.at 

http://www.wien.gv.at/
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Abb. 2: Öffentliche Verbindung in die Innenstadt 

 

Ins Zentrum Wiens – zum Stephansplatz – 
benötigt man zu den normalen 
Betriebszeiten der öffentlichen 
Verkehrsmittel insgesamt ca. 19 Minuten. 

 

Quelle: www.wienerlinien.at  

2.2.2. Individualverkehr 

Für den Individualverkehr ist die bewertungsgegenständliche Adresse gut erreichbar. Die 
Arsenalstraße und die Alfred-Adler-Straße sind in beide Richtungen befahrbar. Die 
Parkplatzsituation ist kritisch. Der 10. Bezirk ist überwiegend ein Parkraumbewirtschaftungsbezirk, 
das Parken im gegenständlichen Bereich ist kostenpflichtig. Das nächstgelegene Parkhaus 
befindet sich beim Hauptbahnhof. 
 
Abb. 3: Verbindung mittels Individualverkehr 

 

Vom Stadtzentrum Wiens, dem 
Stephansplatz, liegt die bewertungs-
gegenständliche Adresse ca. 3,1 
Straßenkilometer entfernt. 

Quelle: www.herold.at  
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Abb. 4: Kurzparkzonen Wien 

 

Quelle: www.wien.gv.at 

Abb. 5: Straßen- / Autobahnnetz 

 

Quelle: www.oeamtc.at, ASFINAG, BMVIT 

http://www.wien.at/
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Die Anbindung an die Autobahnen in und um Wien ist wie folgt gegeben: 

Die Ghegastraße führt zum Straßenzug „Landstraßer Gürtel“, über diesen wird rasch die Auffahrt 
Gürtel-Landstraßer Hauptstraße der A23 Südosttangente erreicht. Die A23 ermöglicht den 
Anschluss an alle weiteren Autobahnen und Schnellstraßen in und um Wien.  

Erreichbarkeit 
Standort bis .... 

fußläufig öffentliche 
Verkehrsmittel 

Auto 

Stadtzentrum k.A. 19 Min. 3,1 km 

Westbahnhof k.A. 10 Min. 4,6 km 

Hauptbahnhof 0,8 km 10 Min. 1,0 km 

Bahnhof Wien-Mitte k.A. 15 Min. 2,8 km 

Flughafen k.A. 26 Min. 15,0 km 

 
 
2.2.3. Infrastruktur 

Nahversorgung:  Einkaufsmöglichkeiten für die Deckung des täglichen Bedarfs sowie für 
sonstige Konsumgüter befinden sich auf dem Gelände des Erste 
Campus und des Hauptbahnhofs. 

Freizeit: In unmittelbarer Umgebung befinden sich der ca. 115.000 m² große 
Schweizergarten, die Gärten des Quartier Belvedere und der Helmut-
Zilk-Park. Die kulturellen Einrichtungen der innerstädtischen Bezirke sind 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen. 

Gesundheit: Die nächstgelegene Apotheke befindet sich in der Alfred-Adler-Straße 1.  
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Abb. 6: Aus- und Weiterbildung 

 
Quelle: www.wien.gv.at 

Abb. 7: medizinische Versorgung 

 
Quelle: www.wien.gv.at 

http://www.wien.gv.at/


 

 
mag. markus reithofer msc  
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilien 

 
 

Seite 15 

2.2.4. Kaufkraft 

Abb. 8: Kaufkraft in Wien/ Lagezuschlag Wien 

  

Quelle: APA/Regio Data Quelle: www.wien.gv.at/ MA 25 

Die Wohnlage ist unter Berücksichtigung der Bezirkskaufkraft sowie den örtlichen Gegebenheiten 
als gut zu bezeichnen.  
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2.3. Grundstück 

2.3.1. Allgemeine Topographie 

Die Liegenschaft liegt in einer Eckparzelle und weist straßenseitig in Richtung Arsenalstraße eine 
Nordostausrichtung und in Richtung Alfred-Adler-Straße eine Südostausrichtung auf. Das Niveau 
kann als annähernd eben und die Grundstücksform als unförmig konfiguriert bezeichnet werden. 
Als Gesamtgröße ist gemäß dem Grundbuchstand eine Fläche von 1.693 m² angegeben. 

 
 

Abb. 9: DKM Abb. 10: Luftbild 

  
Quelle: www.wien.gv.at 

http://www.wien.gv.at/
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2.3.2. Lärmbeeinträchtigung 
Abb. 11: Straßenlärm [dB]  

 
Quelle: www.lärminfo.at 

 

Abb. 12: Schienenlärm [dB]  

 
Quelle: www.lärminfo.at 

Im Bereich der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft ist gemäß der Lärmkarte 2022 eine 
überdurchschnittliche Lärmbeeinträchtigung durch Straßen- (70-75 dB) und Schienenlärm (55-
65 dB) gegeben.  

Laut Auskunft durch die MA22 handelt es sich bei den Lärmkarten um Jahresmittelwerte, abhängig 
von der Qualität der Verkehrserfassung. Es handelt sich lediglich um einen groben Überblick, um 
Maßnahmen evaluieren zu können. Die ausgewiesenen Lärmbeeinträchtigungen müssen nicht 
exakt auf eine bestimmte Liegenschaft zutreffen und könnten nur gesondert über Anfrage für die 
bestimmte Liegenschaft überprüft werden. Somit stellen die ausgewiesenen Kennwerte nur ein 
Indiz dar. 
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2.3.3. Hochwasserrisiko 

Abb. 13: Hochwasserrisikozonierung  

 
Quelle: www.hora.gv.at 

Gemäß www.hora.gv.at liegt die bewertungsgegenständliche Liegenschaft nicht in einem 
Hochwasserrisikobereich. 

2.3.4. Flächenwidmung 

 
Quelle: www.wien.gv.at 

Bereich 2 

Bereich 3 

Bereich 1 

http://www.wien.gv.at/
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Widmung auf der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft 

Bereich 1 

• Bauland – gemischtes Baugebiet – Geschäftsviertel  
• Bauklasse VI 
• geschlossene Bauweise 
• Höhe auf 90-104 m über Wiener Null beschränkt 
• besondere Bebauungsbestimmungen: “Für die mit BB4 bezeichneten 

Grundflächen wird bestimmt: Der oberste Abschluss allfälliger raumbildender 
Dachaufbauten gemäß § 81 Abs. 6 BO für Wien darf die festgesetzte 
Gebäudehöhe um nicht mehr als 1,0 m überragen. 

Für die mit BB9 bezeichneten Grundflächen wird bestimmt: Die 
Bruttogeschoßfläche darf in Summe 64.000 m² nicht übersteigen. 

Für die mit BB21 bezeichnete Grundfläche wird bestimmt: Innerhalb des Raumes 
von 50,5 m bis 57,0 m über Wiener Null wird die bauliche Ausnützbarkeit mit 50 
v. H. der jeweiligen Grundfläche beschränkt.“ 

Bereich 2  

• Bauland – gemischtes Baugebiet – Geschäftsviertel  
• Bauklasse I 
• geschlossene Bauweise 
• Höhe auf 49 m über Wiener Null beschränkt 
• besondere Bebauungsbestimmungen: “Für die mit BB 1 bezeichneten 

Grundflächen wird bestimmt: Die Unterbrechung der geschlossenen Bauweise ist 
zulässig. 

Für die mit BB2 bezeichneten Grundflächen wird bestimmt: Die Dächer der zur 
Errichtung gelangenden Gebäude dürfen die festgesetzte Gebäudehöhe um 
höchstens 1,5 m überragen. Sofern Flachdächer zur Errichtung gelangen sind 
diese nach dem Stand der technischen Wissenschaften zu begrünen. 

Für die mit BB9 bezeichneten Grundflächen wird bestimmt: Die 
Bruttogeschoßfläche darf in Summe 64.000 m² nicht übersteigen. 

Für die mit BB24 bezeichneten Grundflächen wird bestimmt: Die Errichtung von 
Wohnungen ist nicht zulässig.“ 

Bereich 3 

• öffentliche Aufschließungsleitungen 
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Es wird darauf hingewiesen, im Zuge von geplanten baulichen Änderungen in den jeweils aktuellen 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan sowie in die besonderen Bestimmungen Einsicht zu 
nehmen. 

2.3.5. Anschlüsse 

Die Liegenschaft ist augenscheinlich an alle zum Betrieb notwendigen öffentlichen Versorgungs- 
und Entsorgungsleitungen angeschlossen. 

2.3.6. Kontaminationen 

Das Grundstück wurde nicht auf Kontamination des Bodens untersucht, da dies nicht in das 
Fachgebiet des Sachverständigen fällt, hingegen wurde auf dem Altlastenportal Einsicht 
genommen und wie folgt erhoben:  

Abb. 14: Digitaler Auszug aus dem Altlastenportal 

 

Quelle: www.umweltbundesamt.at 

Der Verdachtsflächenkataster ist entsprechend einer Novelle des Altlastensanierungsgesetzes seit 
1. Jänner 2025 nicht mehr abfragbar. Seit 1. Jänner 2025 wird auf dem Altlastenportal folgendes 
veröffentlicht (gemäß § 18 Abs. 4 ALSAG): 

Objekt  
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• Altablagerungen und Altstandorte, bei denen nach einer Erstabschätzung gemäß § 14 
Abs. 1 eine erhebliche Kontamination oder ein erhebliches Risiko zu erwarten ist, 

• Altablagerungen und Altstandorte, die einer Beurteilung gemäß § 14 Abs. 3 unterzogen 
wurden und 

• Altlasten 

Die Veröffentlichung der oben angeführten Flächen (Altablagerungen, Altstandorte, Altlasten) 
erfolgt im „Geographischen Informationssystem Altlasten“. Dort werden auch die tagesaktuellen 
Grundstücke angezeigt (digitale Katastermappe, DKM). Es besteht weiterhin eine 
Abfragemöglichkeit und es kann nach Grundstücken und Adressen gesucht werden. 

Für Zwecke der gegenständlichen Bewertung wurde davon ausgegangen, dass keine toxischen 
oder gefährlichen Substanzen sowie keine gesundheitsschädlichen Substanzen anderer Art in 
oder an der Liegenschaft vorhanden sind. Ein späteres Aufscheinen solcher Substanzen kann eine 
erhebliche Auswirkung auf den Wert der Liegenschaft haben und würde eine Berichtigung des 
Gutachtens nach sich ziehen.  
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2.4. Gebäudebestand 

Das bewertungsgegenständliche Wohnungseigentumsobjekt befindet sich im 15. Stock eines 
neunzehngeschossigen Hochhauses mit zwei Kellergeschossen das in den Jahren um 2015 -2020 
gänzlich neu errichtet wurde. Es ist Teil eines unterirdisch verbundenen Gebäudekomplexes 
„Parkapartments am Belvedere“, der sich neben diversen allgemeinen Flächen, unter anderem 
auch eine Tiefgarage inklusive einer Einfahrt teilt. 

Abb. 15: Datumsvermerk auf dem Einreichplan 

 

Quelle: Bauakt MA37 (Einreichplan aus 2015) 

Abb. 16: Ansicht 

 

Quelle: Bauakt MA37 (Einreichplan aus 2015) 
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Der Zugang zum bewertungsgegenständlichen Gebäude erfolgt über die Arsenalstraße über eine 
elektrische Schiebetüre. Vom Eingangsbereich gelangt man in die Liftlobby, die weiters Zugang zu 
den Allgemeinflächen, der Garage und dem Stiegenhaus bietet. Die Liegenschaft befand sich am 
Tag der Befundaufnahme in einem gepflegten Erhaltungszustand. Die allgemeinen Flächen im 
Eingangs-, Gang- und Liftbereich sowie der Garagenbereich werden augenscheinlich laufend 
instandgehalten. 

Das Gebäude, in dem sich die bewertungsgegenständlichen Wohnungseigentumsobjekte 
befinden, ist nicht auf der vom Bundesdenkmalamt veröffentlichten Liste der unbeweglichen und 
archäologischen Denkmale unter Denkmalschutz per Stand vom 28.05.2024 verzeichnet.  

Nutzung: überwiegend Wohnzwecke 
Bauzustand: gepflegt/gut 
Lage: Ecklage  
Geschosse: Kellergeschosse 1+2 

Erdgeschoss 
1. – 19. Stock  
Dach 

Bauweise: massiv 
Abfallrohre: außen liegend 
Fassaden: überwiegend verglast, guter Zustand 
Fenster: Isolierglasfenster 
Stiegenhausform: gegenläufige Treppe 
Stiegenhaus: Betonstufen  
Geländer: Metallhandlauf 
Bodenbeläge: Fliesen 
Wandbeläge: verputzt/gemalt 
Decken: verputzt/gemalt 
Abortanlage: bestandobjektintern 
Lift: mehrere vorhanden  
Außenanlagen: befestigt/begrünt 
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Gemäß dem Gutachten zur Ermittlung der wohnungseigentumstauglichen Objekte § 6Abs. 1 Z2 
WEH 20002 i.d.F. BGBI. I Br. 124/2006, befinden sich auf der Liegenschaft: 

• 120 selbstständige Räumlichkeiten 

• 29 Abstellplätze für Kraftfahrzeuge 

aufgeteilt auf:  

• 119 Wohnungen und  

• 1 sonstige selbstständige Räumlichkeiten 

und 

• 19 Abstellplätze für PKW sowie 

• 10 Abstellplätze für Motorräder 

2.5. Bauaufträge/ Baubescheide 

Laut Auskunft der zuständigen Magistratsabteilung gibt es derzeit keine das 
bewertungsgegenständliche Objekt betreffende offene Bauvorhaben oder Bauaufträge. 

Im Zuge der Einsichtnahme in den Bauakt konnten folgende bewertungsrelevante Baubescheide 
erhoben werden: 

• Bescheid –Baubewilligung, Bekanntgabe der Breite, Höhenlage und Bauart des 
Gehsteiges, Bekanntgabe einer Gehsteigauf- und überfahrt, Herstellung einer 
mechanischen Garagenlüftung vom 10. Dezember 2015 

• Bescheid –Abweichungen von Vorschriften des Bebauungsplanes gemäß §69 
Bauordnung für Wien (BO) 

• Bescheid –Baubewilligung, Abweichung vom bewilligten Bauvorhaben (1. Planwechsel), 
vom 14. Juni 2017 

• Bescheid –Baubewilligung, Abweichung vom bewilligten Bauvorhaben (2. Planwechsel), 
vom 11. Dezember 2018  

• Fertigstellungsanzeige vom 15. Jänner 2020 
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2.6. Objektbestand Wohnung 1501 

Das Objekt ist im 15. Stock des Gebäudes situiert und wird vom allgemeinen Gang über eine 
einflügelige Holzsicherheitstüre betreten. Die Wohnung besteht aus einem Vorraum, einem 
Abstellraum, einem Bad mit WC, einer Wohnküche mit angeschlossenem Balkon und einem 
Zimmer. 

Sie ist sowohl in Richtung Westen als auch Richtung Südosten ausgerichtet und verfügt über in 
diese Richtung orientierte Fenster, die über die Gleise des Hauptbahnhofes blicken lassen. Die 
Wohnung ist mit Außenjalousien ausgestattet. Ein Querlüften ist aufgrund der Konfiguration der 
Wohnung nicht möglich. Die Beheizung und Warmwasseraufbereitung erfolgt mittels einer 
Hauszentralheizung und Fußbodenheizung in den einzelnen Räumen. Das Objekt verfügt über 
Strom-, Wasser- und Kanalanschluss sowie über eine Gegensprechanlage. 

Eine Überprüfung der technischen Einrichtungen wurde im Rahmen der Befundaufnahme nicht 
durchgeführt. Über die elektrische Anlage kann keine Aussage getroffen werden. Es erfolgte 
außerdem keine Überprüfung der Einhaltung diverser baurechtlicher Vorschriften (zB. WrBO, OIB-
Richtlinien, ÖNormen, DINormen, Elektrotechnikverordnung) sowie der Bauphysik, Statik usw. Es 
kann weiters keine Aussage über die Qualität der Feuchtraumisolierungen getätigt werden. 

Ein Kellerabteil ist der Wohnung zugeordnet  

2.6.1. Raumprogramm 

1. Vorraum 
2. Abstellraum 
3. Bad mit WC 

4. Wohnküche 
5. Zimmer 
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Abb. 17: Wohnungsgrundriss Wohnung 1501  

 

Quelle: Bauakt MA37 (Bestandsplan, aus 2020)  

Der Istzustand stimmt augenscheinlich mit dem Konsensplan der Baubehörde überein.   

Balkon 

Zimmer  

Wohnküche 

Vorraum Bad mit WC 

Abstellraum 
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2.6.2. Ausstattungs- und Erhaltungszustand der einzelnen Räume 

Raum:   Vorraum  

Türe:   einflügelige Holzsicherheitstür 

Boden:  Parkett Wände:  gemalt 

Decke:   gemalt 

Fenster: Belichtung/Belüftung über die Wohnküche 

Beheizung: Fußbodenheizung 

Ausstattung: Gegensprechanlage 

begehbare 
Räume: 

Bad mit WC, Abstellraum, Wohnküche  

Zustand:  sehr gut 

 

 

Raum:   Bad mit WC  

Türe:   einflügelige Holztür 

Boden:  Fliesen Wände:  verfliest, gemalt 
Decke:   gemalt  
Fenster: keine natürliche Belichtung/Belüftung 

Beheizung: Fußbodenheizung  

Ausstattung:  WC, Waschbecken, Dusche, Sprossenradiator, Waschmaschinenanschluss,  

                          Lüftung 

Zustand:  sehr gut  
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Raum:   Zimmer  

Türe:   einflügelige Holztür 

Boden:  Parkett Wände:  gemalt 

Decke:   gemalt 

Fenster: Isolierglasfenster  

Beheizung: Fußbodenheizung  

Zustand:  sehr gut 

 

Raum:   Abstellraum  

Türe:   einflügelige Holztür  

Boden:  Parkett Wände:  gemalt 

Decke:   gemalt 

Zustand:  gut 

 
 

 

Raum:   Wohnküche  

Türe:   Durchbruch vom/zum Vorraum, einflügelige Holztür vom/zum Zimmer 

Boden:  Parkett Wände:  gemalt 

Decke:   gemalt 

Fenster: Isolierglasfenster und eine Isolierglasbalkontüre 

Beheizung: Fußbodenheizung 

Ausstattung:  Einbauküche modern ausgestattet 

Zustand:  sehr gut 
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2.6.3. Nutzfläche 

Gemäß dem Bestandsplan vom 15.03.2019 beträgt die Fläche der Wohnung 47,94 m2 und die des 
Balkons 6,92 m2. Gemäß der Nutzwertberechnung (TZ5014/2020) weist die Wohnung eine Fläche 
von 53,06 m2, der Balkon eine Fläche vom 6,92 m² und das zugeordnete Kellerabteil eine Fläche 
vom 4,59 m² auf.  

 

Quelle: Nutzwertgutachten 

Es wird in weiterer Folge von den Flächen gemäß Nutzwertberechnung ausgegangen. Eine 
Vermessung des Objekts durch den Sachverständigen wurde nicht vorgenommen. 

2.6.4. Bestandsverhältnis/Rechte Dritter 

Am Tag der Befundaufnahme war das Objekt laut Aussage der verpflichteten Partei nicht vermietet 
und wurde lediglich vom Sohn der verpflichteten Partei genutzt.  

2.6.5. Wohnbeitragsvorschreibung Top 1501 

Dem aktuellen Eigentümer werden lt. der am 23. Juni 2025 übermittelten Auskunft der 
Hausverwaltung (Palladio Immobilien GmbH) seit Juni 2025 folgende Wohnbeiträge für die 
Wohnung vorgeschrieben: 
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2.7. Objektbestand Motorradabstellplatz 1 

Der bewertungsgegenständliche Motorradabstellplatz liegt im Erdgeschoss der allgemeinen 
Tiefgarage, die sich über den gesamten Baukomplex zieht und wird von der allgemeinen 
Garagenzufahrt erschlossen. Es bestehet ein direkter Zugang zum allgemeinen Stiegenhaus des 
bewertungsgegenständlichen Objekts unmittelbar neben dem Stellplatz 1. Der Boden der Garage 
ist beschichtet, Wände und Decke sind gemalt. Am Tag der Befundaufnahme wurde durch die 
verpflichtete Partei lediglich der Parkplatz 126 vorgezeigt.  

Abb. 18: Lageplan 

 

Quelle: Kaufvertrag 

2.7.1. Nutzfläche 

Gemäß der Nutzwertberechnung (TZ5014/2020) weist der Motorradstellplatz 1 eine Fläche von 
3,3 m² auf. 
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Quelle: Nutzwertgutachten 

Es wird in weiterer Folge von den Flächen gemäß Nutzwertberechnung ausgegangen. Eine 
Vermessung des Objekts durch den Sachverständigen wurde nicht vorgenommen. 

2.7.2. Bestandsverhältnis/Rechte Dritter 

Über eine etwaige Vermietung liegt keine Information vor. 

2.7.3. Wohnbeitragsvorschreibung 

Dem aktuellen Eigentümer werden lt. der am 23. Juni 2025 übermittelten Auskunft der 
Hausverwaltung (Palladio Immobilien GmbH) seit Juni 2025 folgende Wohnbeiträge für die 
Wohnung vorgeschrieben: 
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2.8. Aufteilung der Aufwendungen/Klagen 

Laut Auskunft der Hausverwaltung gibt es keine abweichende Aufteilung der Aufwendungen.  

Laut Auskunft der Hausverwaltung bestehen derzeit keine Klagen innerhalb der 
Wohnungseigentümergemeinschaft. 

2.9. Rücklage/ Investitionsvorschau 

Der Stand der Reparaturrücklage beträgt per 31.Dezember 2024: ca. € 227.000,-- 

Laut Auskunft der Hausverwaltung ist die größte derzeit geplante Baumaßnahme die Sanierung 
des Daches. 

Die letzte Eigentümerversammlung fand am 16. November 2023 statt; das Protokoll ist den 
Anlagen zu entnehmen; die nächste findet voraussichtlich im Herbst 2025 statt. 
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2.10. Energieausweis 
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3. Gutachten 

3.1. Auftrag 

Auftragsgemäß ist der Verkehrswert der Wohnungseigentumsobjekte zu ermitteln. Dieser 
entspricht jenem Betrag, der zum Stichtag, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den 
rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der 
Lage der Liegenschaft ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse, bei einer 
Veräußerung zu erzielen wäre. Der Verkehrswert bezieht sich auf den genannten Stichtag. 
Umstände, welche am Wertermittlungsstichtag bereits voraussehbar sind müssen jedoch 
Berücksichtigung finden.  

Im Einzelfall wird der Kaufpreis zwischen den subjektiven Wertvorstellungen des Verkäufers und 
des Käufers liegen. Er muss nicht dem Verkehrswert der Liegenschaft entsprechen.  

3.2. Bewertungsgrundsätze 

Die Bewertung erfolgt nach den Bestimmungen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes und nach 
Maßgabe aller in vorstehender Beschreibung enthaltener wertbeeinflussender Merkmale und 
Feststellungen sowie unter Bedachtnahme der Verhältnisse am Realitätenmarkt zum Stichtag. Im 
Falle von Neuerungen bleibt eine Anpassung des Gutachtens vorbehalten. 

Als Verfahrensmethodik sind gemäß § 3 des Liegenschaftsbewertungsgesetzes 1992 (LBG 1992) 
Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen. Als solche 
Verfahren kommen insbesondere: 

• Vergleichswertverfahren gemäß § 4 LBG,  
• Ertragswertverfahren gemäß § 5LBG, 
• Sachwertverfahren gemäß § 6 LBG 
 

in Betracht. 

Das Vergleichswertverfahren setzt einen Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen 
vergleichbarer Sachen voraus. Unter vergleichbaren Sachen gemäß § 4 LBG sind solche zu 
verstehen, die hinsichtlich der wertbeeinflussenden Umstände weitestgehend mit der zu 
bewertenden Sache übereinstimmen.  
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Bei Anlageobjekten wird zur Verkehrswertermittlung das Ertragswertverfahren primär angewendet, 
da diese Objekte nach der allgemeinen Marktauffassung üblicherweise zur Ertragserzielung 
angeschafft werden. Dabei werden die tatsächlichen, und für leerstehende Objekte fiktive, 
nachhaltige und marktübliche Nettomieten als Kalkulationsgrundlage in Ansatz gebracht. Dieser 
um Wagnis, Instandhaltung und Bewirtschaftung gekürzte Wert wird auf die Restnutzungsdauer 
des Gebäudes zu einem angemessenen Zinssatz kapitalisiert. Das Ergebnis widerspiegelt eine 
mögliche Investitionsentscheidung eines potenziellen Käufers.  

Das Sachwertverfahren wird als Ausgangsbasis für die Ermittlung des Verkehrswertes von 
Liegenschaften angewendet, die üblicherweise zum Zweck der Eigennutzung angeschafft und 
gehalten werden und bei denen üblicherweise keine Ertragserzielungsabsicht im Vordergrund 
steht.  

Da es sich bei dem bewertungsgegenständlichen Wohnungseigentumsobjekt zum Stichtag um 
eine eigengenutzte Wohnung und einen vermutlich eigengenutzten Motorradstellplatz in einer 
Wohnungsanlage handelt, deren Wohnungseigentumsobjekte nur gering voneinander abweichen 
und eine Vielzahl an Vergleichsdaten im Zeitraum des Stichtags erhoben werden konnten, kommt 
das Vergleichswertverfahren zur Anwendung.  

Für die Flächenangaben im Grundbuch bzw. in natura haftet der SV nicht; ein digitaler Auszug liegt 
vor und es wurde von diesem ausgegangen. Allenfalls gegebene Nutzflächendifferenzen zwischen 
den vorgelegten Plänen und den festgestellten Flächen in natura anlässlich des Augenscheines 
sowie Detailabweichungen in der Materialbeschreibung, Beschreibung der Mängel und des 
Reparatur- und Pflegerückstaus, oä., verändern den hier ermittelten Verkehrswert keinesfalls, da 
in den Beschreibungen keine taxativen Aufzählungen erfolgt sind. Für nicht erwähnte Mängel haftet 
der SV nicht. 
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3.3. Vergleichswerte Top 1501 

Auftragsgemäß ist der Verkehrswert des Wohnungseigentumsobjekts zum Stichtag zu ermitteln. 
Es werden somit Transaktionen von Wohnungseigentumsobjekten mit Wohnnutzung im 
gegenständlichen Gebäudekomplex erhoben. Folgende Daten konnten erhoben werden: 

Nr. Adresse Top 
Stock-
werk KG EZ TZ 

Anteile 
von Anteile KP m NFL KV- Datum KP/m² NFL 

1 
Arsenalstraße 
12 604 6. OG 01101 3675 2992/2024 64 9383 

      
371.000,00 €  56,84 22.07.24 

           
6.527,09 €  

2 
Arsenalstraße 
12 403 4. OG 01101 3675 4388/2024 136 18766 

      
460.000,00 €  61,67 28.06.24 

           
7.459,06 €  

3 
Arsenalstraße 
12 1205 12. OG 01101 3675 1633/2025 66 9383 

      
448.000,00 €  56,27 07.04.25 

           
7.961,61 €  

4 
Arsenalstraße 
12 1405 14. OG 01101 3675 819/2023 138 9383 

      
470.000,00 €  56,27 24.01.23 

           
8.352,59 €  

5 
Arsenalstraße 
14 1409 14. OG 01101 3676 2442/2024 60 12276 

      
310.000,00 €  55,42 04.06.24 

           
5.593,65 €  

6 
Arsenalstraße 
16 1505 15. OG 01101 3677 252/2024 138 2282 

      
500.000,00 €  63,64 20.12.23 

           
7.856,69 €  

7 
Arsenalstraße 
14 710 7. OG 01101 3676 4214/2024 92 12276 

      
800.000,00 €  89,61 30.09.24 

           
8.927,58 €  

8 
Arsenalstraße 
16 1009 10. OG 01101 3677 4483/2024 78 11291 

      
500.000,00 €  68,33 14.11.24 

           
7.317,43 €  

9 
Arsenalstraße 
16 1008 10. OG 01101 3677 472/2023 87 11291 

      
600.000,00 €  73,01 30.01.23 

           
8.218,05 €  

 

3.3.1. Entwicklung der Preise für Eigentumswohnungen 

Aus dem ersten Wiener Wohnungsmarktbericht der Buwog Group und EHL (Ausgaben 2015-2025) 
ergeben sich für Eigentumswohnungen Erstbezug im 10. Bezirk folgende Werte: 
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Wie aus der Grafik ersichtlich, ist seit dem Sommer 2022 am Wiener Immobilienmarkt und 
insbesondere im 10. Bezirk für Eigentumswohnungen eine stagnierende Nachfrage bemerkbar. 

zeitliche Anpassung 
Jahr Anp. zum Stichtag 
2023 0,00% 
2024 0,00% 

 

3.3.2. Anpassung der Eigentumswohnungen 

Um die Vergleichswerte hinsichtlich Stockwerkslage und Größe gleichnamig zu machen, wurden 
dementsprechende Anpassungen vorgenommen. 

Die Anpassung der Größe erfolgt in Anlehnung an den, in Sprengnetter Immobilienbewertung 
veröffentlichen Umrechnungskoeffizienten der jeweiligen Wohnungsgröße zu einer idealtypischen 
Wohnungsgröße von 70 m2 bei Mietwohnungen. 

 
Quelle: Sprengnetter, 2010: Umrechnungskoeffizienten für das Verhältnis der Wohnfläche zur Wohnraummiete 

Ausgehend von einer Größe der bewertungsgegenständlichen Wohnung erfolgt daher die 
entsprechende Anpassung. 
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Anpassung nach 
Stockwerkslage  Größe Anpassung 
30,00% 3. OG  zwischen 57,5 m² und 62,5 m² 2,86% 
27,50% 4. OG  zwischen 62,5 m² und 67,5 m² 5,37% 
25,00% 5. OG  zwischen 67,5 m² und 72,5 m² 8,00% 
22,25% 6. OG  zwischen 72,5 m² und 77,5 m² 10,20% 
20,00% 7. OG  zwischen 87,5 m² und 92,5 m² 16,13% 
17,50% 8. OG    
15,00% 9. OG    
12,50% 10. OG  

  

10,00% 11. OG    
7,50% 12. OG    
5,00% 13. OG    
2,50% 14. OG    
0,00% 15. OG    

-2,50% 16. OG    
-5,00% 17. OG    

-15,00% 18. OG    
-25,00% 19. OG    

 

 

Die angepassten Vergleichswerte stellen sich wie folgt dar: 

Nr. Adresse Top 
Stock-
werk KP m NFL 

KV- 
Datum KP/m² NFL 

Anp. 
Stockwerk 

Anp. 
Größe 

angepasster 
KP/m² 

1 
Arsenalstraße 
12 604 6. OG 

                  
371.000,00 €  56,84 22.07.24 

        
6.527,09 €  22,25% 0,00% 

                    
7.979,37 €  

2 
Arsenalstraße 
12 403 4. OG 

                  
460.000,00 €  61,67 28.06.24 

        
7.459,06 €  27,50% 2,86% 

                    
9.723,41 €  

3 
Arsenalstraße 
12 1205 12. OG 

                  
448.000,00 €  56,27 07.04.25 

        
7.961,61 €  7,50% 0,00% 

                    
8.558,73 €  

4 
Arsenalstraße 
12 1405 14. OG 

                  
470.000,00 €  56,27 24.01.23 

        
8.352,59 €  2,50% 0,00% 

                    
8.561,40 €  

5 
Arsenalstraße 
14 1409 14. OG 

                  
310.000,00 €  55,42 04.06.24 

        
5.593,65 €  2,50% 0,00% 

                    
5.733,49 €  

6 
Arsenalstraße 
16 1505 15. OG 

                  
500.000,00 €  63,64 20.12.23 

        
7.856,69 €  0,00% 5,37% 

                    
8.278,27 €  

7 
Arsenalstraße 
14 710 7. OG 

                  
800.000,00 €  89,61 30.09.24 

        
8.927,58 €  20,00% 16,13% 

                  
12.153,02 €  

8 
Arsenalstraße 
16 1009 10. OG 

                  
500.000,00 €  68,33 14.11.24 

        
7.317,43 €  12,50% 8,00% 

                    
8.817,50 €  

9 
Arsenalstraße 
16 1008 10. OG 

                  
600.000,00 €  73,01 30.01.23 

        
8.218,05 €  12,50% 10,20% 

                  
10.083,89 €  
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Daraus lassen sich folgende statistische Kennzahlen ableiten: 
 

Kennzahl KP/m² NFL 
angepasster 

KP/m² 
Maximum  €    8.927,58   €         12.153,02  
Minimum  €    5.593,65   €           5.733,49  
Median  €    7.856,69   €           8.561,40  
Mittelwert  €    7.579,31   €           8.876,57  

 

Werden die im Rahmen des Vergleichswertverfahrens herangezogenen Vergleichswerte 
hinsichtlich der Zustandsmerkmale gleichnamig gemacht, so werden diese Preise noch immer in 
einem gewissen Umfang voneinander abweichen, ohne dass diese Streuung auf bestimmte oder 
nachvollziehbare Einflüsse zurückgeführt werden kann. Um die Streuung dem Markt anzupassen 
kann ein Ausreißertest durchgeführt werden. Als Faustregel für die Ausreißerprüfung kann ein 

Bereich von ± 35 % des arithmetischen Mittelwertes  angegeben werden. Der Bereich, in 

dem sich keine ausreißerverdächtigen Werte befinden, liegt zwischen 35 % unter und 35 % über 
dem arithmetischen Mittel. 

Ausreißer 
Ausreißer  

KP / m2 NFl. 
35%  € 11.983,36  
-35%  €    5.769,77  

 

Somit fließen die Vergleichswerte Nr. 5 und Nr. 7 nicht weiter in die Berechnung ein.  

Daraus lassen sich folgende statistische Kennzahlen ableiten: 

Kennzahl 
angepasster 

KP/m² Ausreißer Kaufpreis 
Maximum  €         12.153,02   €                10.083,89  
Minimum  €           5.733,49   €                   7.979,37  
Median  €           8.561,40   €                   8.561,40  
Mittelwert  €           8.876,57   €                   8.857,51  

 

  

ax
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3.3.3. Verkehrswertermittlung Wohnung 1501 

Ausgehend von einem Mittelwert von gerundet € 8.860,--/m2 ergibt sich für die Anteile des 
bewertungsgegenständlichen Wohnungseigentumsobjekts zum Stichtag somit folgender Wert: 

Top % KP/m² 
Mittelwert des angepassten KP/m²  €      8.860,00  
Risikoanpassung *) -5,0% -€         443,00  
Wohnung 1501 53,06 m²  €      8.417,00  

*) Die Flächen des Bestandsplan stimmen nicht mit den Flächen des Nutzwertgutachtens überein. 

Top NFL € gesamt 
Wohnung 1501 53,06 m²  €      8.417,00  € 446.606,02 

 

3.4. Vergleichswerte Motorradabstellplatz 1 

Auftragsgemäß ist der Verkehrswert des Wohnungseigentumsobjekts zum Stichtag zu ermitteln. 
Es werden somit Transaktionen von Wohnungseigentumsobjekten mit Motorradabstellplatz im 
gegenständlichen Gebäudekomplex erhoben. Folgende Daten konnten erhoben werden: 

Nr. Adresse AP KG EZ GST-Nr. TZ 
Anteile 
von Anteile KP 

KV- 
Datum 

1 Arsenalstraße 16 8 01101 3677 3242/12;135/67 374/2024 2 11291    5.000,00 €  22.07.24 
 

Mangels alternativer Daten zu Motorradabstellplätzen wird von diesem Wert ausgegangen. 
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4. Zusammenfassung 

4.1. B-LNr. 100 

Der 

VERKEHRSWERT 

des Wohnungseigentumsobjektes mit 60/11291 Anteilen, B-LNr. 100 verbunden mit 
Wohnungseigentum an Wohnung 1501 der EZ 3677, GB 01101 Favoriten per Adresse 

1100 Wien, Arsenalstraße 16 ident Alfred-Adler-Straße 2 

 
 
beträgt zum Stichtag, den 11. April 2025 gerundet 

€ 447.000,- 

(in Worten: Euro vierhundertsiebenundvierzig) 
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5. Anmerkung 

Dieses Gutachten gründet sich auf die vom Auftraggeber erhaltenen Unterlagen und erteilten 
Informationen. Sollten sich Änderungen, die bis dato nicht bekannt bzw. ersichtlich gemacht 
wurden, ergeben, behält sich der SV die Rücknahme und/oder Ergänzung dieses Gutachtens vor.  

5.1. Umsatzsteuer 

Bei der Lieferung von Grundstücken im Zwangsversteigerungsverfahren durch den Verpflichteten 
an den Ersteher kommt es ab 1.1.2005 zum Übergang der Steuerschuld auf den Ersteher. Die 
Lieferung von Grundstücken ist gemäß § 6 Abs 1 Z 9 lit a UStG steuerfrei. Auch die Lieferung von 
Gebäuden auf fremdem Boden und sonstige Leistungen, die in der Einräumung von Baurechten 
bestehen, sind ebenso unecht steuerfrei. Es besteht allerdings die Möglichkeit, diese Lieferungen 
gemäß § 6 Abs 2 UStG steuerpflichtig zu behandeln. Zum Übergang der Steuerschuld gemäß § 
19 Abs 1 b lit c UStG kommt es, wenn der Veräußerer auf die Steuerbefreiung für den Umsatz 
gemäß § 6 Abs 2 UStG verzichtet, und der Erwerber ein Unternehmer oder eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts ist.  

Bemessungsgrundlage in den Fällen des Übergangs der Steuerschuld ist das Meistbot, welches 
in diesem Fall einen Nettobetrag (also exklusive der auf den Erwerber übergehenden 
Umsatzsteuer) darstellt. Erfolgt eine Option zur Steuerpflicht und handelt es sich bei dem Erwerber 
weder um einen Unternehmer noch um eine juristische Person öffentlichen Rechts, stellt sich die 
Frage, ob man im Meistbot vermutlich weiterhin einen Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) sehen 
darf. Der Verzicht auf die Steuerbefreiung ist an keine besondere Form gebunden; eine Option zur 
Steuerpflicht ist nur zulässig, wenn sie spätestens bis vierzehn Tage nach Bekanntgabe des 
Schätzwertes dem Exekutionsgericht mitgeteilt wird. (Quelle: Ing Mag. Walter Stingl) 
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5.2. Hinweispflicht gem. Ö-Norm B 1802 Pkt. 3.3 

Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere der 
Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Resultat keine mit mathematischer 
Exaktheit feststehende Größe sein.  

Festgehalten wird, dass der ermittelte Verkehrswert nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein 
entsprechender Preis, auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen im Einzelfall jederzeit, 
insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist. 

Sollte eine solche kurzfristige Veräußerung - aus welchem Grund auch immer - notwendig sein, so 
behält sich der SV vor, vom festgesetzten Verkehrswert einen entsprechenden weiteren Abschlag 
vorzunehmen. 
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6. Fotodokumentation 

Foto 1:   Foto 2:  

 

 

 

Foto 3:   Foto 4:  

 

 

 

Foto 5:   Foto 6:  
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Foto 7:   Foto 8:  

 

 

 

Foto 9:   Foto 10:  

 

 

 

Foto 11:   Foto 12:  
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Foto 13:   Foto 14:  

 

 

 

Foto 15:   Foto 16:  

 

 

 

Foto 17:   Foto 18:  
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Foto 19:   Foto 20:  

 

 

 

Foto 21:   Foto 22:  

 

 

 

Foto 23:   Foto 24:  

 

 

 

  



 

 
mag. markus reithofer msc  
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilien 

 
 

Seite 50 

Foto 25:   Foto 26:  

 

 

 

Foto 27:   Foto 28:  

 

 

 

Foto 29:   Foto 30:  
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Foto 31:   Foto 32:  

 

 

 

Foto 33:   Foto 34:  

 

 

 

Foto 35:   Foto 36:  
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Foto 37:   Foto 38:  
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7. Anlagen 

Anlage./I Anwesenheitsprotokoll 1 Seite 
Anlage./II Wohnungseigentumsvertrag 28 Seiten 
Anlage./III Nutzwertgutachten 120 Seiten 
Anlage./IV Protokoll der WE-Versammlung 7 Seiten 

 


























































































































































































































































































































